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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.2001

Norm

ABGB §186a

JWG §28

JWG §40

Rechtssatz

Auch nach einer Obsorgeübertragung auf P6egeeltern gemäß § 186a ABGB kann weiterhin von einer Maßnahme der

vollen Erziehung iSd § 28 JWG ausgegangen werden, sodass der Jugendwohlfahrtsträger die Kosten der Unterbringung

gegen die Unterhaltspflichtigen gemäß § 40 JWG geltend machen kann.
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